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A L L G E M E I N E G E S C H Ä F T S B E D I N G U N G E N L A D E STAT I O N



Ladestation Art. 1 



Anwendungsbereich und Geltung



1.1 



Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden als «AGB» bezeichnet) gelten für den Kauf und die Installation von Ladestationen und Ladesäulen für Elektroautos (im folgenden Ladestation).



1.2 



Ladestationen dienen ausschliesslich zum Aufladen von Elektroautos.



Art. 2 



Vertragsabschluss



2.1 



Die Darstellung des Sortiments ist unverbindlich und stellt kein Angebot auf Abschluss eines Vertrages dar.



2.2 



Durch das Abschicken einer Bestellung oder das Rücksenden einer unterzeichneten Offerte für eine Ladestation erklärt sich der Kunde ausdrücklich mit den Preisen und den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.



2.3 



Mit Eingang des Bestellformulars oder der unterzeichneten Offerte bei der BKW kommt der Kaufvertrag über die Ladestation zustande.



2.4 



Nach Erhalt des Bestellformulars oder der unterzeichneten Offerte setzt sich BKW oder ein von ihr beauftragter Dritter mit dem Kunden in Verbindung.



Art. 3 



Übergabe der Ladestation



3.1 



Die Übergabe der Ladestation erfolgt grundsätzlich mit Ablieferung an den vom Kunden angegebenen Lieferort. Bei Erwerb einer Ladestation mit dem Installationspaket erfolgt die Übergabe nach Installation und Inbetriebnahme der Ladestation. Die BKW vereinbart zuvor mit dem Kunden einen Termin für die Installation und Inbetriebnahme.



3.2 



Das Lieferdatum kann je nach Auslastung und je nach Verfügbarkeit der Ladestation eine längere Zeit dauern.
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A L L G E M E I N E G E S C H Ä F T S B E D I N G U N G E N L A D E STAT I O N



Art. 4 



Installation der Ladestation



4.1 



Bei Erwerb einer Ladestation mit dem Installationspaket erfolgen Installation und Inbetriebnahme durch die BKW oder einen von ihr beauftragten Dritten.



4.2 



Bei Erwerb einer Ladestation ohne Installationspaket ist die Installation Sache des Kunden. Aus Gewährleistungs- und Sicherheitsgründen ist es jedoch zwingend, dass jede Ladestation durch einen fachkundigen und ausgebildeten Elektroinstallateur oder Elektromonteur installiert werden muss.



Art. 5 



Pflichten des Kunden



5.1 



Der Kunde ergreift selbständig alle nötigen Massnahmen, um jeglichen Schaden an seinem Fahrzeug infolge von Unterbrechungen, Unregelmässigkeiten oder anderer Störungen im Stromnetz zu vermeiden.



5.2 



Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Instruktionen in der Bedienungs anleitung zu befolgen und ein geeignetes Ladekabel zu verwenden.



Art. 6 



Gewährleistung der Ladestation



6.1 



BKW gewährt während 24 Monaten ab Ablieferung, dass die Ladestation die vereinbarten, zugesicherten und zum Gebrauch vorausgesetzten Eigenschaften aufweist.



6.2 



Es obliegt dem Kunden, die Ladestation sofort bei Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel oder Abweichungen von der Bestellung innert 14 Kalendertagen schriftlich bei der BKW zu melden. Danach können nur noch ver steckte Mängel geltend gemacht werden.



6.3 



Die BKW kann die Gewährleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.



6.4 



Die Gewährleistung der Ladestation ist ausgeschlossen für Mängel infolge unsachgemässer Behandlung und vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen.
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A L L G E M E I N E G E S C H Ä F T S B E D I N G U N G E N L A D E STAT I O N



Art. 7 



Gewährleistung der Installation



7.1 



Für die fachgemässe und sorgfältige Installation der Ladestation leistet die BKW für die Dauer von 24 Monaten ab Abnahme der Installation Gewähr.



7.2 



Allfällige Mängel muss der Kunde während der Gewährleistungsdauer und unverzüglich nach Entdeckung der BKW anzeigen.



7.3 



Erweisen sich die Installationsarbeiten als schadhaft oder unbrauchbar und ist dies nachweislich auf mangelhafte Ausführung der Arbeiten oder auf fehlerhaftes von der BKW bzw. durch sie beauftragte Dritte geliefertes Material zurückzuführen, so werden derartige Teile innerhalb angemessener Frist nach Wahl der BKW instand gesetzt oder ausgewechselt. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.



7.4 



Keine Gewährleistung besteht für Mängel, die nicht durch die BKW bzw. von ihr beauftragten Dritten zu vertreten sind, wie beispielsweise mangelhafte Instandhaltung, natürliche Abnützung durch unsachgemässe Bedienung usw. Für daraus resultierende Schäden lehnt die BKW jegliche Haftung ab.



Art. 8 



Zahlungsbedingungen



8.1 



Die Zahlung erfolgt auf Rechnung. Die Zahlungsziele werden der Rechnung entnommen.



Art. 9 



Preise und Leistungen



9.1 



Die angegebenen Preise sind Preise inklusive MWSt.



9.2 



Die aktuell gültigen Preise und Leistungen entnehmen Sie unserer Internetseite.



9.3 



Die inkludierten Leistungen des Installationspakets sind im Regelfall für die Installation der Ladestation ausreichend.



9.4 



In Ausnahmefällen, wie z. B. wenn die Installation der Ladestation weiter als 10 m entfernt von einem Stromanschluss erfolgen soll, fallen erhöhte Aufwände an. Diese Zusatzaufwände werden dem Kunden vorgängig mittgeteilt und zusätzlich in Rechnung gestellt.
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A L L G E M E I N E G E S C H Ä F T S B E D I N G U N G E N L A D E STAT I O N



Art. 10 



Haftung der BKW



10.1 



Soweit gesetzlich zugelassen, wird die Haftung der BKW a. beschränkt auf 100 % des vom Kunden geschuldeten Preises; b. ausgeschlossen für indirekte oder Folgeschäden, wie entgangener Gewinn, nicht realisierte Einsparungen, Ansprüche Dritter sowie für Mangelfolgeschäden, Schäden am Fahrzeug und an der Batterie



10.2 



Für Hilfspersonen und beigezogene Dritte bzw. deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haftet die BKW wie für ihr eigenes Verhalten.



Art. 11 



Geltendes Recht und Gerichtsstand



11.1 



Der Vertrag untersteht dem Schweizerischen Recht.



11.2 



Gerichtsstand für etwaige Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag ist Bern.
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ist die Installation Sache des Kunden. Aus GewÃ¤hr leistungs und SicherheitsgrÃ¼nden ist es jedoch zwin gend, dass jede Ladestation durch einen fachkundigen.
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2-Port USB-Ladestation 

2 USB-Ladeports auf der Oberseite, geeignet fÃ¼r Tablets, Smartphones und andere mobile GerÃ¤te. LÃ¤dt mit 1 Ampere auf dem ersten Port und 2,4 Ampere auf ...
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Professionelle 14-fach Desktop Ladestation 

Verstauen, transportieren und laden Sie bis zu 14 GerÃ¤te - geeignet fÃ¼r Smartphones, Tablets, Notebooks, Ultrabooks,. Chromebooks, Macbooks und mehr.
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10-Port USB-Ladestation - Manhattan Products 

Geeignet fÃ¼r 10 GerÃ¤te mit jeweils bis zu 1,5 cm Breite ... 1,5 m. â€¢ GehÃ¤use: ABS-GehÃ¤use. Lieferumfang. â€¢ 10-Port USB-Ladestation. â€¢ Stromkabel. â€¢ Anleitung.










 


[image: alt]





Professionelle 36-fach Ladestation mit Rollen - produktinfo.conrad 

mehr als ausreichend Kapazität für jeden Energiebedarf. Die Kabelführungen und 36. Trennfächer verhindern dabei Kabelsalat. Zudem sind die Türen dieser ...
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10-Port USB-Ladestation - Manhattan Products 

76 W, 12 A, USB-Dockingstation mit Quick Charge 2.0, 8 TrennfÃ¤cher ... Quick Charge (QC) 2.0 Ausgangsleistung auf dem ersten Port, 1 Ampere auf den.
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eStation Smart die intelligente Ladestation mit zwei Ladepunkten - BKW 

Abrechnung und die Option, den. Zugang durch verschiedene ... E-Mobility. Viktoriaplatz 2. 3000 Bern 25. Tel. ... 100 kg. Betriebstemperatur. â€“ 25Â° C bis + 40Â° C.
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eStation die einfache Ladestation mit zwei Ladepunkten - BKW 

3000 Bern 25. Tel. 0844 121 120 ... 25Â° C bis + 40Â° C. Schutzart ... SchlÃ¼sselschalter, jeder Ladepunkt separat schaltbar optionen. ZubehÃ¶r. Kabel Typ 1 â€“ 2, ...
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eBox Die einfache und sichere Ladestation fÃ¼r Ihr Zuhause - BKW 

3000 Bern 25. Tel. 0844 121 113 ... 25Â° C bis + 40Â° C ... optionen. ZubehÃ¶r. Kabel Typ 1 â€“ 2, 1 Phase, 3.7 kW, 16 A oder Kabel Typ 2 â€“ 2, 3 Phasen, 22 kW, 32 A.
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